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| KURZFASSUNG Die Reform im Betreuungsrecht stellt neue Anforderungen an recht-
liche Betreuer*innen. Ehrenamtliche und beruflich Tätige sollen ab 2023 so wenig Ver-
tretung ausüben wie möglich; vielmehr ist die eigene Entscheidungsfindung der betreuten 
Person zu unterstützen. Neu sind dabei die Pflichten der Wunschermittlung und der 
Wunschbefolgung. Dieser Artikel gibt Hinweise zu einer Arbeitshilfe der unterstützen 
Entscheidungsfindung, auch an der Schnittstelle zur sozialen Assistenz. 

| ABSTRACT The Exercise of Legal Capacity – A Method to Supported Decision-
Making as a Practical Approach. In 2023, a reformed law on adult legal assistance 
or representation came into effect with new requirements: Representation is restricted 
whereas legal assistants and representatives, as professionals and pro-bono, are suppo-
sed to enable supported decision-making as far as possible. Thus, they need to know 
and in due course implement requests of the person in question. This article includes a 
practical aid to that effect, also to enhance the interface with (social) supporters.

„Der Betreuer hat die Angelegen-
heiten des Betreuten so zu besorgen, 
dass dieser im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten sein Leben nach seinen 
Wünschen gestalten kann. Hierzu hat 
der Betreuer die Wünsche des Betreu-
ten festzustellen“ (§ 1821 Abs. 2 Bür-
gerliches Gesetzbuch – BGB).

Einleitung

Das Recht auf Selbstbestimmung war 
von Anfang an Teil des 1992 in Kraft 
getretenen Betreuungsrechts. Die Be-
endigung der entrechtenden Vormund-
schaft stand zunächst im Vordergrund. 
Erwachsene erhielten erstmalig recht-
liche Unterstützung unter Beibehaltung 
eigener Persönlichkeits- und Entschei-
dungsrechte. Wer eine Betreuung führ-
te, sollte sich am Wunsch und Willen 
des Menschen mit Betreuung orien-
tieren. Betreuung war (und ist) nach-
rangig zu anderen Hilfen. Die Recht-
sprechung formte die Regeln weiter aus 
und stellte insbesondere klar, dass auch 
der natürliche Wille einer Person zu 
beachten ist (vgl. BVerfG 2011). Die 

Reform 2023 im Betreuungsrecht setzt 
nun die Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen (UN-BRK) um. 
Sie stellt klar: Rechtliche Betreuung 
dient der Selbstbestimmung. Sie soll 
die (rechtliche) Teilhabe von Menschen 
mit Betreuung stärken, unabhängig von 
dem Grad und der Schwere einer Ein-
schränkung. Sie ist ein Instrument für 
Menschen mit Behinderung zur Aus-
übung der eigenen Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit im Sinne von Art. 12 
Abs. 3 UN-BRK, und zwar nur, soweit 
sie es benötigen. Wer eine rechtliche Be-
treuung führt, muss sich bewusst sein, 
dass es eine Aufgabe ist, dass die Men-
schen mit Betreuung die gleiche Anerken-
nung vor dem Recht erfahren (sollen), 
gleichberechtigt mit anderen (Art. 12 
Abs. 2 UN-BRK).

Damit das gelingt, ist es wichtig, dass 
rechtliche Betreuer*innen die Grenzen 
ihrer Aufgaben kennen. Sie müssen die 
Wünsche des Menschen mit Betreuung 
ermitteln, um Ziele verfolgen zu kön-
nen. Dies ist nun mit der Reform eine 
konkrete gesetzliche Pflicht (vgl. § 1821 
Abs. 2 BGB).

 
„Der Betreuer muss sich durch re-
gelmäßige persönliche Kontakte und 
Besprechung anstehender Entschei- 
dungen ein Bild machen davon, wel-
che Wünsche die betreute Person hat 
und was sie nicht will. Den festgestell-
ten Wünschen der betreuten Person 
hat der Betreuer in den gesetzlich 
festgelegten Grenzen zu entsprechen 
und sie bei deren Umsetzung recht-
lich zu unterstützen“ (BMJ 2022).

Wer rechtlich betreut wird, soll im 
Rechtsverkehr – soweit wie möglich – 
selbst entscheiden und handeln, auch 
unterstützt durch soziale Assistenz; die 
Vertretung der Person, die betreut wird, 
soll die Ausnahme sein. Das gilt auch 
in den Bereichen, für die die Betreuung 
bestellt ist, wie behördliche Verfahren, 
gesundheitliche Versorgung, Geldfragen 
und Wohnungsangelegenheiten. Dazu 
müssen die Betreuer*innen mit der be-
treuten Person und mit den weiteren 
möglichen Hinweisgebenden aus dem 
Rechtsverkehr der Person (vgl. STUMPF 
2023, 278) im Dialog sein, zum Beispiel

 > dem Familien- und Freundeskreis,
 > der sozialen Assistenz,
 > dem Betreuungsverfahren.

Die Nachrangigkeit der Betreuung 
und die Wunschermittlungs- und Wunsch-
befolgungspflicht führen nun (spätes-
tens) dazu, dass rechtliche Betreuung 
Impulse für personenzentrierte Entschei-
dungsprozesse geben kann und soll. 
Diese beinhalten, dass

 > eine ausführliche Entscheidungsgrund-
lage geschaffen wird,

 > die nötigen Informationen bereitge-
stellt werden,

 > Alternativen aufgezeigt werden und
 > das gesamte Netzwerk einer Person 

mit einbezogen wird.

So werden, im Austausch und auf 
Augenhöhe, Wege und Ziele der selbst-
ständigen und selbstbestimmten Lebens-
gestaltung als Grundlage für Entschei-
dungen deutlich, beispielsweise für eine 
individuelle Leistungsplanung und -be-
antragung.

„Bei ihrer Tätigkeit sind Betreuer*in- 
nen dem Grundsatz der Erforderlich-
keit und dem Vorrang der Selbstbe-
stimmung des betreuten Menschen 
verpflichtet. […] Aus dem Erfor-
derlichkeitsprinzip ergibt sich ein 
Vorrang von Beratung und Unter-
stützung vor der stellvertretenden 
Entscheidung. Durch Beratung und 
Unterstützung soll die betreute Per-
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son motiviert werden, selbstständig 
zu handeln. Erst wenn ein solches 
‚Empowerment‘ nicht genügt, kann 
unter bestimmten Bedingungen die 
[betreuende] Person in Stellvertre-
tung tätig werden. Nimmt man ihn 
(den Erforderlichkeitsgrundsatz) – 
und das Gesetz – ernst, folgt hieraus 
der Vorrang der Unterstützung des 
betreuten Menschen bei seiner Ent-
scheidungsfindung (Unterstützerprin-
zip)“ (ENGEL 2016, 173).

Die unterstützte Entscheidungsfindung 
ist Handlungsziel und Konzept der recht-
lichen Betreuung zugleich (vgl. BRO-
SEY 2023, 30). Die Wünsche binden 
die betreuungsrechtliche Entscheidungs-
befugnis. Ist die betreute Person, auch 
mit Unterstützung, zur Entscheidung 
und Handlung im Rechtsverkehr selbst 
in der Lage, bleibt für ein Betreuerhan-
deln kein Raum. Und auch Wünsche 
und Vorstellungen nicht geschäftsfähi-
ger Personen binden grundsätzlich die 
Vertretungsmacht rechtlicher Betreu-
er*innen (vgl. ebd., 31).

Projekt „BestimmtSelbst“

Vor diesem Hintergrund entwickelte der 
Betreuungsverein für behinderte Men-
schen aus seiner Vereinsbetreuung und 
der Beratungserfahrung mit Ehrenamt-
lichen eine Methode zur Umsetzung. 
Das Projekt „BestimmtSelbst – Unter-
stützte Entscheidungsfindung“ erstellte 
inklusiv – gefördert von der Heinrich-
Leszczynski-Stiftung – eine Arbeitshil-
fe zur Wunschermittlung. Denn Befra-
gungen bei Betreuten und Betreuenden 
zeigten, dass Menschen mit Betreuung 
mehr und andere Unterstützung be-
nötigen, um eigene Wünsche und Vor-
stellungen entwickeln, formulieren und 
umsetzen zu können, als sie bisher vor-
liegt. Die Frage „Was darf mein*e recht-
liche*r Betreuer*in?“ konnten viele nicht 
klar beantworten.

Die Projektverantwortlichen wurden 
vom praktischen Bedarf in der Betreu-
ungsarbeit zur Stärkung der Augenhöhe 
von Menschen mit Betreuung geleitet:

1. Wer eine Betreuung führt, möchte 
meist die Ziele und Wünsche einer 
Person umsetzen. Es sind aber neue 
Formen der Kommunikationsunter-
stützung erforderlich, um sicher-
zustellen, dass Menschen auch mit 
Betreuung selbstbestimmt sind und 
bleiben (vgl. PICK 2019, 137 ff.).

2. Es ist auch sicherzustellen, dass die 
Interessen Dritter die Wünsche, Be-
darfe und Interessen von Menschen 
mit Betreuung nicht schwächen. 
Insofern bedeutet die unterstützte 

Entscheidungsfindung in der recht-
lichen Betreuung auch ein Gegen-
gewicht zu den personenzentrierten 
Zielplanungen der Teilhabeassistenz 
(s. u.).

Entstanden ist eine Arbeitshilfe (siehe 
Abb. 1) in einfacher Sprache. Sie ist ein 
40-seitiger, farbiger, mit Fotos gestalte-
ter Fragebogen, unterteilt in die betreu-
ungsrechtlichen Aufgabenbereiche

 > Informationen (zur Betreuung,  
Beratung und Beschwerde),

 > Vermögenssorge,
 > Behördenangelegenheiten,
 > Gesundheitssorge,
 > besondere Krankheitssituationen,
 > Notfallsituationen,
 > Wohnungsangelegenheiten,
 > Assistenzen/Dienste/Pflege,
 > Anhang mit Literaturtipps,  

Impressum und Empfehlungen  
zur Gesundheitsvorsorge.

Die Bereiche beginnen jeweils mit 
einfachen Erläuterungen zur Aufgabe 
der Betreuung. Es folgen direkte Fragen 
zum Ankreuzen als Multiple Choice 
(„Wie möchten Sie Ihr Geld bekom-
men?“ „Auf mein Konto – als Scheck – 
bar, persönlich – ich benötige Unterstüt-
zung beim Abholen von meinem Geld“) 
oder Ja-Nein-Antwort („Möchten Sie 
Ihre Kontoauszüge bekommen?“). All-
tagsnahe Fotoszenen und Antwortvor-
schläge unterstützen das Verständnis 
(Beispiel: „Wer darf über Ihre Gesund-
heitsfragen informiert werden? Wer soll 
diese Informationen erhalten?“ „Nur 
meine rechtliche Betreuerin – meine 
pädagogische Assistenz – meine Familie 
– das möchte ich immer in der Situation 
bestimmen“).

Von Anfang an war den Menschen, 
die als Expert*innen mit Betreuung an 
dem Projekt mitgewirkt haben, wichtig, 
dass die Arbeitshilfe digital am Tablet 
oder Handy ausgefüllt werden kann. 
Sie leben in eigenen Wohnungen mit 
(und ohne) Assistenz. Das interaktive 
PDF kann von ihnen im Gespräch mit 
ihrer rechtlichen Betreuerin oder dem 
rechtlichen Betreuer ausgefüllt und ab-
gespeichert werden. Ganz oder auch 
teilweise ausgefüllt, treffen beide so 
konkrete Vereinbarungen für ihre Zu-
sammenarbeit, die sie regelmäßig über-
prüfen und aus denen sie gemeinsam 
Betreuungsziele ableiten können.

Die Arbeitshilfe enthält weiterfüh- 
rende Tipps zur Kontaktgestaltung und 
zur gesundheitlichen Vorsorge. Recht- 
liche Betreuer*innen können sie als 
Handbuch in Papierform ausdrucken, 
gemeinsam mit der betreuten Person 
beschreiben und dabei die Fragen schritt-
weise als Gesprächsleitfaden in ihrer 
Betreuungsführung nutzen. So können 
sie konkret und angemessen ausführ-
lich mit der Person selbst und ihrer As-
sistenz in den Austausch über rechtlich 
relevante Wünsche gehen und darüber, 
wie (und durch wen) die Person sich die 
Unterstützung vorstellt (vgl. MEINTS, 
ROSENOW 2023, 92).

Verhältnis der Arbeitshilfe  
„BestimmtSelbst“ zu personen- 
zentrierter Teilhabeassistenz

Zeitgleich mit der Arbeitshilfe sind in 
der Behindertenhilfe Angebote der per-
sonenzentrierten Assistenzplanung ent-
standen. Denn die Wünsche Betroffe-
ner sind Grundlage für Leistungen der 
Teilhabe und Rehabilitation, soweit sie 

 

Abb. 1: Beispiel aus der Arbeitshilfe zur Entscheidungsfindung
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berechtigt bzw. im Recht der Eingliede-
rungshilfe angemessen sind (§ 8 Sozial-
gesetzbuch [SGB] IX und § 104 SGB 
IX). Empfehlenswert ist, dass rechtliche 
Betreuer*innen auch dann, wenn Kli-
ent*innen der Eingliederungshilfe ein 
entsprechendes sozialrechtliches Ange-
bot erhalten, mit der betreuten Person 
einen eigenen Dialog der unterstützten 
Entscheidungsfindung führen:

1. Sie müssen zu dem, was die betreu-
te Person wünscht, einen eigenen 
Standpunkt finden. So nehmen sie 
u. a. an den moderierten sozialrecht-
lichen Planungsprozessen teil. Hier 
müssen sie ein eigenes Bild von den 
(ggf. auch unberechtigten, unange-
messenen oder auch nicht im Port-
folio eines Anbieters befindlichen) 
Wünschen für wirkungsvolle Beiträ-
ge haben.

2. Berufliche Betreuer*innen gestalten 
mit einer eigenen Methode, wie sie 
die Arbeitshilfe vorschlägt, ihre Tä-
tigkeit personenzentriert. Es gehört 
zu ihren Aufgaben herauszufinden, 
wo die Person selbstständig ist oder 
sein möchte oder wann sie eine Leis-
tung (nicht mehr) wünscht oder be-
nötigt.

3. Viele Ehrenamtliche, meist angehö-
rige rechtliche Betreuer*innen, er-
mitteln ohnehin die für sie maßgebli-
chen Wünsche und Ziele der Person 
ausgehend von ihrer persönlichen 
Verbundenheit. Die Arbeitshilfe stärkt 
sie darin, eine sachorientierte betreu-
ungsrechtliche Perspektive einzuneh-
men und zu nutzen.

4. Die Wunschermittlung nach dem 
SGB IX und die betreuungsrechtliche 
Wunschermittlung haben nebenein-
ander zu stehen und sich zu ergänzen, 
denn ihnen liegen unterschiedliche 
Rechtsgedanken zugrunde. Erstere 
bezieht sich auf eine Bedarfsermitt-
lung nach den Lebensbereichen der 
International Classification of Func-
tioning, Disability and Health (ICF) 
zur Sicherung individueller Leistungs-
rechte. Letztere rahmt das Betreu-
er*innenhandeln als Abwehrrecht 
zum Schutz der persönlichen Frei-
heit vor übermäßigem staatlichen 
Eingriff, den rechtliche Betreuung 
grundsätzlich darstellt.

Praktische Beispiele des Einsatzes  
der Methode der unterstützen  
Entscheidungsfindung in der  
Betreuungsarbeit

Die folgenden drei praktischen Beispiele 
aus der Betreuungsarbeit verdeutlichen 
den Einfluss der unterstützten Entschei-
dungsfindung auf die Wahrnehmung 
eigener Rechte für Menschen mit Be-
hinderung.

Beispiel Corinne F.:

Frau F. wollte gegen Corona geimpft 
werden. Sie hat die Alternativen und 
Konsequenzen vollumfänglich verstan-
den und wollte selbst in die Impfung 
einwilligen. Der Impfanbieter hat da-
rauf bestanden, dass auch die rechtli-
che Betreuerin unterschreiben müsse, 
ansonsten würde die Impfung nicht  
durchgeführt werden. Frau F. konnte 
bereits im Vorfeld mit der Methode der 
unterstützten Entscheidungsfindung 
klar formulieren, aus welchen Grün-
den sie sich für die Impfung entschei-
den wollte. Durch eine entsprechende 
Kommunikation zwischen der rechtli-
chen Betreuung und dem Impfanbie-
ter konnte sichergestellt werden, dass 
Frau F. über die Impfung aufgeklärt 
wurde und selbstständig und eigen-
bestimmt in die Impfung einwilligen 
konnte.

In diesem Beispiel konnte die unter-
stützte Entscheidungsfindung dazu bei- 
tragen, dass sich eine Frau eigenständig 
mit Aspekten ihrer Gesundheit ausein-
andersetzen und am Ende eine selbstbe-
stimmte Entscheidung treffen konnte. 
Herausfordernd war das veraltete Bild 
von rechtlicher Betreuung in der Ge-
sellschaft. Der daraus folgenden Stig-
matisierung kann zumindest in Teilen  
mit der Arbeitshilfe entgegengewirkt 
werden.

Beispiel Holger K.:

Herr K. war in einer unserer Sprech-
stunden zum Inklusionstag in Har-
burg. Diese standen unter dem Motto: 
„Was macht der rechtliche Betreuer 
und was mache ich selbst?“. Herr K. 
musste sich jede Woche einen Bar-
scheck bei seinem rechtlichen Betreu-
er abholen und umfänglich zu seinen 
Ausgaben äußern. Er war unzufrieden 
mit der Situation, da er als gleichberech-
tigter und selbstbestimmter Mensch 
eine Bankkarte haben und sein Geld 
vom Automaten holen wollte, ohne 
sich rechtfertigen zu müssen. Auch der  
Weg zu seinem rechtlichen Betreuer 
war für ihn aufgrund einer Gehbehin-
derung herausfordernd. Nach unserer 
Beratung schrieb Herr K. mit Hilfe 
seiner Assistenz an das Betreuungs-
gericht und bat um einen Wechsel der 
rechtlichen Betreuung, da er kein Ver-
trauen mehr zu seinem Betreuer habe. 
Herr K. fand mit Unterstützung zu 
einer eigenen Entscheidung und ei-
nem eigenen Weg. Ihm half die Auf-
klärung über seine Rechte und die 
Möglichkeit, sich zu beschweren. Er 

hat nun einen anderen Betreuer und 
eine Bankkarte. So kann er sich ohne 
Rechtfertigung jede Woche sein Geld 
von der Bank holen. Dies war für 
ihn ein entscheidender Schritt für 
die Verwirklichung einer selbstbe-
stimmten Lebensführung. Er erhält 
jeden Monat eine Übersicht über sei-
ne Einnahmen und Ausgaben. Um 
solche Erfolge in der Wahrnehmung 
der eigenen Rechte auch anderen zu 
ermöglichen, möchte Herr K. in den 
weiteren Informations- und Schu-
lungsveranstaltungen mitwirken.

Die Arbeitshilfe thematisiert die Mög-
lichkeit, sich als Mensch mit Betreuung 
selbst beraten zu lassen und eine Be-
schwerde über die Betreuung(sführung) 
einzulegen. Sie macht deutlich: Kritik 
ist selbstverständlich und darf bzw. 
sollte geäußert werden. Betreuer*innen 
sind gerichtlich bestellt mit Pflichten 
und Grenzen; wenn es Probleme gibt, 
nennt die Arbeitshilfe Adressen (beim 
Gericht, Verein oder der Behörde), um 
diese zu melden. Deutlich wird, dass 
Assistent*innen wichtige Unterstützung 
bieten, aber keine rechtliche Entschei-
dungsmacht im Leben der Betroffenen 
haben. Die Person selbst hat die Macht; 
diese Parteilichkeit wird in der Arbeits-
hilfe deutlich.

Beispiel Melanie H.:

Frau H. wohnte in einer ambulant 
betreuten Wohngruppe und kam mor-
gens immer zu spät zur Arbeit. Bei 
Gesprächen mit der pädagogischen 
Assistenz im Wohnen wurde ihr wie-
derholt die Fähigkeit abgesprochen, 
allein in einer Wohnung leben zu 
können. Sie sei zu unstrukturiert und 
daher nicht in der Lage, ihr Leben 
eigenständig zu gestalten. Mit der 
Arbeitshilfe erarbeitete sie mit ihrer 
Betreuerin ihre Vorstellung in ein- 
zelnen Arbeitsbereichen (Wohnungs- 
angelegenheiten, Vermögenssorge,  
Behördenangelegenheiten). So stell-
te sie fest, dass sie nicht die richti-
ge Unterstützung im Wohnen hatte. 
Mit Hilfe der Betreuerin suchte sie 
sich eine eigene Wohnung, wobei für 
den Übergang eine andere pädagogi-
sche Assistenz beantragt und bewil-
ligt wurde. Die rechtliche Betreuerin 
kümmerte sich gemeinsam mit ihr 
um die Behörden- und Vertragsange-
legenheiten für den Umzug. Mittler-
weile lebt Frau H., die keine soziale 
Assistenz mehr wünscht, in einer ei-
genen Wohnung und hat einen Job, 
der ihr viel Freude macht.
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Die Arbeitshilfe verbessert die Kom-
munikation und schärft das Bewusst-
sein über die jeweilige Rolle, insbeson-
dere als Empowerment der betreuten 
Person: Sie stärkt ihr rechtliches Selbst-
bewusstsein und die Selbstbestimmung 
gegenüber der Person, die betreut. Wenn 
die soziale Assistenz daran mitwirkt, 
kann das dazu beitragen, Selbstständig-
keit im Alltag als eigenen, nicht von an-
deren geleiteten Prozess zu erleben und 
die Schnittstelle Betreuung–Assistenz 
transparent aufzustellen.

Verankerung der Methode  
in der Praxis

Alle rechtlichen Betreuer*innen sind 
jetzt verpflichtet, in Entscheidungspro-
zessen den betreuten Personen soweit 
wie möglich den Vortritt zu gewähren. 
Die Arbeitshilfe macht dazu einen Vor-
schlag, der in der Betreuungsszene vor-
gestellt und diskutiert wurde. Ein inklu-
sives Forschungsteam der Hochschule 
Köln hat sie auf ihre Anwendbarkeit 
und Barrierefreiheit geprüft und ent-
sprechend angepasst. Im Betreuungs-
verein für behinderte Menschen haben 
die Vereinsbetreuer*innen die Arbeits-
hilfe in den von ihnen geführten ca. 600 
beruflichen rechtlichen Betreuungen im 

Kontakt mit ihren Klient*innen einge-
setzt. Sie berichten davon, dass die lan-
ge Arbeitshilfe eingeteilt werden sollte, 
um so in mehreren Terminen Entschei-
dungen vorzubereiten. Sie macht die teil-
weise vorher zu abstrakten Gespräche 
aber deutlich attraktiver. So äußerten 
sich die Klient*innen aufgrund der Fotos 
und konkreten Fragen teilweise unerwar-
tet genau zu ihren Wünschen beispiels-
weise in Bezug auf Geld oder Gesund-
heit.

Die Hamburger Rechtspfleger*innen 
bestätigten diese Methode der unter-
stützten Entscheidungsfindung als gute  
Möglichkeit, ehrenamtlichen Betreuer*in-
nen die Rechte und Pflichten rechtlicher 
Betreuung mit konkreten Handlungs-
hinweisen zu verdeutlichen, z. B. zur 
Organisation von Unterstützungsleistun-
gen. Gerade am Anfang einer Betreuung 
wird sie hier als geeignete Gesprächs-
grundlage gesehen, um erste Lebens-
vorstellungen und Ziele der betreuten 
Person für die Betreuung zu erarbeiten.

Welche Konsequenzen ergeben  
sich daraus?

Unterstützte Entscheidungsfindung im 
betreuungsrechtlichen Sinn soll zu-

künftig zum Handwerkszeug aller Be-
treuer*innen gehören, ehrenamtlichen 
wie beruflichen. Entscheidungsfreudige, 
durchsetzungsstarke Betreute können 
mit ihr das Handeln ihrer Betreuer*in- 
nen deutlich begrenzen (Beispiel: „Mei-
ne Zähne gehen Sie nichts an“). Betreu-
er*innen dient die Arbeitshilfe dann als 
Dokumentation über Wunschabspra-
chen. Daraus folgen ggf. weitere Ver-
einbarungen mit Diensten über Hand-
lungsbedarfe, wenn Gefahren konkret 
werden. Insbesondere, wenn Betreute 
Risiken nicht (mehr) beurteilen und 
(nicht geschäfts- und einwilligungsfä-
hig) tragen können – und häufig dazu 
auch unterstützungsbedürftig sind – ist es 
entscheidend, eine Methode zu haben, 
die Wünsche benennt und zugleich 
Raum für ein Risikomanagement mit 
Blick auf rechtliche Schritte ermöglicht.

Bei Anwendung der Arbeitshilfe steht 
für die Person selbst und die sie um-
gebenden Personen die eigene Rechts- 
und Handlungsfähigkeit im Vorder-
grund; doch auch die Aufgaben der 
beteiligten rechtlichen Betreuung an 
der Seite werden deutlich. Das ersetzt  
keine Teilhabe- und schon gar keine 
Persönlichen Zukunftsplanung, vielmehr 
ergänzt sie diese in geeigneter Weise. 
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■  Internetbasiertes Arbeiten von überall
■  Abrechnungen auf Knopfdruck
■  Preisgünstiges Lizenzmodell

Jetzt 
kostenlose Präsentation vereinbaren!
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ownSoft GmbH 
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www.bewoplaner.de
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BestimmtSelbst

Die Arbeitshilfe stärkt Partizipation, 
denn die Person selbst ist Entschei-
dungsträger*in. Es wird nicht für sie 
entschieden. Gerade bei schwierigen 
Prozessen und negativen Entscheidungen 
(beispielsweise das Recht auf Krank-
heit, die Ablehnung von Rehabilitation 
oder wenn Unsicherheit über nächste 
Schritte besteht) entsteht so für die 
Person selbst, ihre Betreuung und die 
Assistenz mehr Transparenz und Ab-
sicherung von Entscheidungen. In der 
Betreuungsarbeit erweist sich die An-
wendung der Arbeitshilfe bisher als 
arbeitserleichternd und zeitsparend im 
Sinne einer besser geführten Doku-
mentation. Wie sinnvoll das auch pa-
rallel zur Wunschermittlung im Sinne 
des SGB IX ist, zeigen Schnittstellen zu 
innovativen Unterstützungsplanungen 
wie „MEIN KOMPASS“ bei den Sozial-
einrichtungen von Leben mit Behinde-
rung Hamburg (vgl. LmBHH 2023).

Der Elternverein und Betreuungsver-
ein „Leben mit Behinderung Hamburg 
e. V.“ möchte die Arbeitshilfe 2023 auf 
seiner Website veröffentlichen (www.
derelternverein.de). Sie soll auch für 
eine Schutzgebühr als Druckwerk zu-
gesandt werden können. Damit möchte 
der Verein Praktiker*innen nach dem 
Ende des Projekts ressourcenneutral 
weiter informieren. Denn der Mehrwert 
unterstützter Entscheidungsfindung für 
die Qualität der (rechtlichen) Teilhabe 
und Selbstbestimmung der Zielgruppe 
ist deutlich erkennbar. Zwischen den 
Akteur*innen im System führt sie an 
den Schnittstellen zu einem größeren 
Verständnis für das, was die Person 
eigentlich wünscht, und spart – sofern 
konkret kommuniziert (z. B. mit der 
Arbeitshilfe) – spätere Missverständnis-
se und Abstimmungsschleifen.

Ausblick: Das neue Projekt von Leben 
mit Behinderung Hamburg

Der Betreuungsverein von Leben mit 
Behinderung Hamburg geht mit dem 
Projekt „Weitersagen – Mein Recht!“, 
ebenfalls gefördert von der Heinrich-
Leszczynski-Stiftung, den Weg des Em-
powerments weiter. Das Projekt zielt 
darauf ab, Menschen mit rechtlicher 
Betreuung in ihren Rechten direkt zu 

informieren und sie darin zu bestär-
ken, sich selbst gegenüber den anderen 
Akteur*innen zu behaupten bzw. ihre 
jeweiligen Rollen zu verstehen und 
eigene Verantwortung übernehmen zu 
können. Ein entsprechendes Informa-
tions- und Beratungsangebot wird in-
klusiv entwickelt.

Das inklusive Team entwickelt Schu-
lungen, Fachtage und Informations-
material. Themen sind die eigenen 
Rechte (Leistungsansprüche, Teilhabe-
möglichkeiten, Lebensentwürfe, aber 
auch rechtliche Betreuung und unter-
stützte Entscheidungsfindung). Selbst-
vertreter*innen vermitteln ihr Verständ-
nis und sichern die Augenhöhe in den 
neuen Informationsformaten. Innovativ 
ist die Perspektive an der Schnittstelle 
von Betreuung und Assistenz.

Es werden u. a. trägerübergreifend 
Sprechstunden mit einem möglichst 
niedrigschwelligen und barrierearmen 
Zugang vor Ort angeboten.

Das Projekt arbeitet mit den lokalen 
Ergänzenden unabhängigen Teilhabe-
beratungen (EUTBs®) zusammen. Er-
kennbar sind Bedarfe besserer Vernet-
zung und Abstimmung der Angebote, 
um Doppelstrukturen und gleichzeitige 
Angebotslücken dort, wo Angebote ge-
wünscht wären, zu vermeiden. Hier will 
das neue Projekt einen Beitrag leisten. 
Das Projekt wird die Arbeitshilfe Be-
treuten vorstellen, um sie darin zu be-
stärken, ihre rechtliche Betreuung zur 
Überwindung rechtlicher und organisa-
torischer Hürden zu nutzen.

Informationen zu beiden Projekten 
gibt es unter BestimmtSelbst@lmbhh.de.
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